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Auch für das 2. Schlossfest ist es der Stadt Heringen, der 
Interessengemeinschaft des Schlosses Heringen und dem 
Förderverein Goldene Aue wieder gelungen, ein tolles 
Programm für alle Festbesucher auf die Beine zu stellen. 
Die Programmpunkte im Detail und die Vorverkaufsstellen 
erfahren Sie auf der Website der Gemeinde Heringen. 
 
In Kooperation mit der Aktionsgruppe Mansfeld – Südharz 
gestaltet die RAG Südharz e.V. den Samstag als 
Schlossmarkt mit regionalen Produzenten und 
Direktvermarktern aus beiden Landkreisen.  
 
Nach Eröffnung des Marktes durch Herrn Maik Schröter als 
„Schlossherr“ und dem Landrat Herrn Matthias Jendricke als 
Vorsitzender der RAG kann geschlemmt und probiert werden. 
Auch Fragen nach Anbau, Aufzucht und Produktion der 
angebotenen Produkte beantworten die Anbieter gern.  
 
Alle Anbieter auf einen Blick sind auf unserer Homepage 
www.rag-südharz.de ersichtlich. 
 
 
 
 
 Förderrichtlinie zur Entwicklung ländlicher Räume wurde überarbeitet und neu 

ausgerichtet 

Die Neufassung ergänzt die Richtlinie (FR ILE / REVIT) um die Fördermaßnahmen „Einrichtungen für lokale 
Basisdienstleistungen“ und „Kleinstunternehmen der Grundversorgung“. Die nun förderfähigen „Einrichtungen 
für lokale Basisdienstleistungen“ erweitern das Förderspektrum. 
Das Land unterstützt den Kauf, die Errichtung und den Umbau von Gebäuden, den Innenausbau sowie den 
erforderlichen Grundstückserwerb für Projekte, die dem gemeinschaftlichen Zweck dienen und die 
Versorgungslage der Gemeinde verbessern. 
 
Das zweite neue Förderprogramm unterstützt Kleinstunternehmen, z.B. Dorfläden, Betreuungs- und 
Pflegeeinrichtungen bei Investitionen in Wirtschaftsgüter und Dienstleistungen. Die Förderung können Betriebe 
der gewerblichen Wirtschaft mit bis zu zehn Mitarbeitern und einem Jahresumsatz unter zwei Mio. Euro 
beantragen. 
 
Weiterhin wurden Aussagen hinsichtlich des Einsatzes von Drittmitteln zur Reduzierung des Eigenanteils 
getroffen, dies war bisher nicht möglich. Allerdings ist hier eine Einzelfallprüfung insbesondere bei 
kommunalen Antragstellern notwendig. Eine weitere Verbesserung der Fördermodalitäten stellt die Absenkung 
der Zweckbindefrist bei LEADER – Projekten von 12 auf 5 Jahre dar. Für weitere Auskünfte steht Ihnen das 
LEADER – Management gern zur Verfügung. 
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PROJEKTAUFRUF FÜR 2019 

 
Über die EU-Förderung für den ländlichen Raum wird die Regionale Aktionsgruppe Südharz e.V. 
(RAG) auch im kommenden Jahr wieder Projekte im Landkreis Nordhausen unterstützen. Wichtig ist, 
dass die Vorhaben einen Beitrag zur Umsetzung der Handlungsfelder der Regionalen 
Entwicklungsstrategie leisten. 

 
Handlungsfeld 1  Leben und Arbeiten in unserer Heimat 
1.1. Daseinsvorsorge ausbauen 

1.2. Dorfentwicklung fördern 

1.3. Mobilität in der Region verbessern 

1.4. Beschäftigungsmöglichkeiten sichern und schaffen 

 
Handlungsfeld 2  Naturnaher Tourismus und Regionalvermarktung 
2.1. Hochwertige touristische Angebote (weiter-)entwickeln und umsetzen. 
2.2. Touristisches Profil Südharz aufbauen. 
2.3. Zusammenarbeit der touristischen Akteure verbessern. 
2.4. Regionale Produkte entwickeln und vermarkten. 

  
Handlungsfeld 3 Umweltschutz / Klimaschutz / Regionale Stoffkreisläufe 
3.1. Klimaschutz verbessern. 
3.2. Energie-Wertschöpfungsketten ausbauen. 
3.3. Stoffkreisläufe ausbauen. 
3.4. Umwelt- und Klimaschutz als Thema der Region etablieren 
 
Bitte informieren Sie sich in unserer Regionalen Entwicklungsstrategie ausführlich über die  
Inhalte der Handlungsfelder! Über den Button Projektarchiv und Projektsteckbrief erhalten Sie einen 
Überblick über bisher geförderte Projekte. 

Für das Jahr 2019 möchte die RAG Südharz e.V. vorrangig Projektträger unterstützen, deren 
Projektinhalte dem Handlungsfeld 3 entsprechen. Das LEADER – Management unterstützt Sie gern 
bei der Entwicklung und Umsetzung von Projektideen. 

Drei Termine sind wichtig: 

Bis 14.09.2018 Einreichung der Projektidee (bitte verwenden Sie den Vordruck Projektbogen von 

der Website oder fordern Sie diesen beim Management an. 

Bis 15.10.2018 Abgabe des vollständigen Antrages (Dieses Formular erhalten Sie ebenfalls vom              

Management). 

Dezember 2018 Bewertung und Votierung durch den Fachbeirat, Weitergabe an die 

Bewilligungsbehörde. 
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